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§ 25b UEbG Inhalt des Angebots
 UEbG - Übernahmegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Auf Pflichtangebote und freiwillige Angebote zur Kontrollerlangung sind die Bestimmungen des zweiten Teils

anzuwenden, soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt wird.

2. (2)Solche Angebote müssen auf Erwerb durch Kauf gegen Barzahlung einer bestimmten, spätestens zehn

Börsetage nach der unbedingten Verbindlichkeit des Angebots zu entrichtenden Geldsumme lauten. Der Bieter

kann daneben auch den Tausch in andere Wertpapiere anbieten. Beteiligungspapierinhaber, die von der

Nachfrist gemäß § 19 Abs. 3 Gebrauch gemacht haben, haben Anspruch auf Barzahlung beziehungsweise Tausch

in andere Wertpapiere spätestens zehn Börsetage nach Ablauf der Nachfrist.

3. (3)Ein Pflichtangebot darf nicht bedingt sein, es sei denn, dass die Bedingung gesetzlich geboten ist.

In Kraft seit 20.05.2006 bis 31.12.9999
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